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S a t z u n g 
 

der Ortsgemeinde Bennhausen 
über die Erhebung von Hundesteuer 

vom 18.12.2007 
 
 
 

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO), des § 1 Abs. 1 
des Landesgesetzes über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von 
Vergnügungssteuer und Hundesteuer und den §§ 2 und 5 Abs. 2 Satz 1 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG), in den jeweils gültigen Fassungen, die folgende 
Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird. 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer 

 
(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 
 
(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für das die Steuer festzusetzen ist. 
 
 

§ 2 
Steuerschuldner, Haftung 

 
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund in  
      einen Haushalt aufgenommen hat. 
 
(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat  
     oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der  
     Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik bereits steuerlich erfasst ist. Die  
     Steuerpflicht tritt in den Fällen des Satzes 1 erst ein, sobald die Pflege, Verwah- 
     rung oder Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten 
     überschreitet. 
 
(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als gemeinsam gehalten.  
     Halten mehrere Personen gemeinsam einen Hund oder mehrere Hunde, so sind 
     sie Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Anzeigepflicht 

 
(1) Wer einen Hund hält, hat binnen 14 Tagen nach Beginn der Haltung bei der Ge- 
     meinde anzumelden. Bei der Anmeldung sind 
 
  Rasse 
  Geburtsdatum 
  Herkunft und Anschaffungstag 
 
glaubhaft nachzuweisen. 



 

 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, der abgeschafft wurde, abhan- 
     den gekommen oder gestorben ist oder mit dem er wegzieht, innerhalb von 14  
     Tagen abzumelden. Im Falle der Abgabe des Hundes sind bei der Abmeldung  
     Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben. Falls der Erwerber in einer  
     anderen Gemeinde wohnt oder der Halter in eine andere Gemeinde umzieht, wird 
     diese unterrichtet. 
 
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung weg  
     oder ergeben sich sonstige Änderungen in der Hundehaltung, so hat der Hunde- 
     halter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die Aufnahme eines Hundes in einen 
     Haushalt folgenden Monats, frühestens mit dem Monat, in dem er drei Monate alt  
     wird. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abge- 
     schafft wird, abhanden kommt oder stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nach- 
     gewiesen werden, endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats der Abmeldung. 
 
(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt die Steuerpflicht entsprechend  
     Absatz 1 und endet entsprechend Absatz 2 Satz 1. 
 
 

§ 5 
Steuersatz 

 
(1) Der Steuersatz pro Hund wird jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt. 
 
(2) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Jahres, so ist die Steuer auf den 
      der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag festzusetzen. 
 
 

§ 6 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid als Jahressteuer festgesetzt. 
 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Abgabenbeschei- 

des für die zurückliegenden Zeit fällig. Für bereits gemeldete Hunde ist die Steuer am 
15. Mai eines jeden Jahres zu entrichten! 

 
(3) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 
     am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag soll spätestens bis 
     zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. 
 
 
 
 



 

 

(4) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer 
     wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Be- 
     kanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage 
     der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn  
     ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
 

§ 7 
Steuerbefreiung 

 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 
 1. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder sonst hilf- 
     loser Personen unentbehrlich sind. 
     Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehinder- 
     tenausweis mit den Merkmalen "B", "BL", "aG" oder "H" besitzen. 
 
 2. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen  
     oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 
 
(2) Hunde, für die nach Abs. 1 Steuerbefreiung gewährt wird, sind bei der Bemes- 
     sung der Steuer für zu versteuernde Hunde nicht in Ansatz zu bringen. 
 
(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird Steuerbefreiung nur für einen Hund gewährt. 
 
(4) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2 a Grundgesetz insbesondere 
 
 1. die Hundehaltung durch juristische Personen und Personenvereinigungen, 
 
 2. die Hundehaltung durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln, 
 
 3. die Haltung von Diensthunden, deren Unterhalt überwiegend aus öffent- 
     lichen Mitteln bestritten werden, 
 
 4. die Haltung von Hunden, die zur Berufsarbeit und Einkommenserzielung  
     notwendig sind, 
 5. die Haltung von Hunden, die von wissenschaftlichen Einrichtungen aus- 
     schließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden, 
 
 6. Sanitäts- und Rettungshunde, die von anerkannten Sanitäts- und Zivil- 
     schutzeinrichtungen gehalten oder ihnen uneingeschränkt zur Verfügung 
     gestellt werden. 
 

§ 8 
Steuerermäßigung 

 
(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für  
     das Halten von 
 
 1. Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten be- 
     wohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch 
     für höchstens zwei Hunde, 



 

 

 
 2. Hunden, die an Bord von ins Schiffregister eingetragenen Binnenschiffen 
     gehalten werden. 
 
(2) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, für welche die Steuer nach Abs.  
     1 ermäßigt wird, voll zu versteuernde Hunde gehalten, so gelten diese für die Be- 
     messung der Steuer als zweite oder weitere Hunde. 
 
 

§ 9 
Allgemeine Bestimmungen für die 

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 
 

(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird wirksam mit Beginn des auf die 
     Antragstellung folgenden Monats. 
 
(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn 
 
 1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind, dies  
     kann von der Vorlage eines entsprechenden Nachweises abhängig ge- 
     macht werden, 
 
 2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines Verge- 
     hens gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen belangt wurde, 
 
 3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende 
     Unterkunftsräume vorhanden sind. 
 
 4. in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 2 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, 
     den Erwerb, die Veräußerung und die Abgänge der Hunde geführt und auf Ver- 
     langen vorgelegt werden. 
 

§ 10 
Überwachung der Anzeigepflicht 

 
(1) Für jeden Hund wird eine Hundesteuermarke ausgegeben, die außerhalb der  

Wohnung oder des befriedeten Grundbesitzes sichtbar vom Hund zu tragen ist. Andere 
Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt 
werden. Der Verlust der Steuermarke ist unverzüglich bei Verbandsgemeindeverwaltung 
Kirchheimbolanden (Steueramt) anzuzeigen. Bei der Abmeldung des Hundes ist die 
Steuermarke an die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden unverzüglich 
zurückzugeben. 
 

(2) Die Gemeinde kann in Abständen von mindestens einem Jahr im Gemeindegebiet  
     Hundebestandsaufnahmen durchführen. Dabei können folgende Daten erhoben  
     werden: 
 
     1. Name und Anschrift des Hundehalters 
     2. Anzahl der gehaltenen Hunde 
     3. Herkunft und Anschaffungstag 
     4. Geburtsdatum 
     5. Rasse 



 

 

 
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 
 1. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
     anmeldet, 
 
 2. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
     abmeldet, 
 
 3. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für  

    eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung nicht rechtzeitig anzeigt, 
 
 4. die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammenhang mit der Hundebestands- 
     aufnahme gemäß § 10 Abs. 2 gegeben ist, 
 
 5. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen Hund außerhalb seiner Wohnung  
     oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuer- 
     marke umherlaufen lässt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuer- 
     marke ähnlich sind, anlegt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 
     werden. 
 
 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2008 in Kraft; gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde über 
die Erhebung der Hundesteuer vom 04. Januar 2001 außer Kraft. 
 
 
 
 
Bennhausen, 18.12.2007 
 
gez. Horsch 
 
(Horsch) 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Satzung 
 

vom 04. Jan. 2008 
 

zur Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Kriegsfeld 
 
 
 
Der Gemeinderat Kriegsfeld hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 
Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) vom 04.03.1983 (GVBl. S. 
69) 
folgende Änderungssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 
 
 
  

Artikel 1 
 
 
§ 14 Abs. 4 erhält folgenden neuen Wortlaut: 
 
Die Urnengrabstätten haben folgende Maße: 
 
Länge:  1,20 m 
Breite:   0,60 m 
 
Sofern es die örtlichen Verhältnisse erfordern, sind Abweichungen von diesen Maßen 
zulässig. 
        
 
 
 

Artikel 2 
 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
 
Kriegsfeld, 04. Jan. 2008 
 
gez. Ullrich 
 
-Ullrich- 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 
 
 



 

 

S a t z u n g 
 

der Ortsgemeinde Orbis 
über die Erhebung von Hundesteuer 

vom 07.01.2008 
 
 
 

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO), des § 1 Abs. 1 
des Landesgesetzes über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von 
Vergnügungssteuer und Hundesteuer und den §§ 2 und 5 Abs. 2 Satz 1 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG), in den jeweils gültigen Fassungen, die folgende 
Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird. 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer 

 
(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 
 
(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für das die Steuer festzusetzen ist. 
 
 

§ 2 
Steuerschuldner, Haftung 

 
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund in  
      einen Haushalt aufgenommen hat. 
 
(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat  
     oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der  
     Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik bereits steuerlich erfasst ist. Die  
     Steuerpflicht tritt in den Fällen des Satzes 1 erst ein, sobald die Pflege, Verwah- 
     rung oder Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten 
     überschreitet. 
 
(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als gemeinsam gehalten.  
     Halten mehrere Personen gemeinsam einen Hund oder mehrere Hunde, so sind 
     sie Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Anzeigepflicht 

 
(1) Wer einen Hund hält, hat binnen 14 Tagen nach Beginn der Haltung bei der Ge- 
     meinde anzumelden. Bei der Anmeldung sind 
 
  Rasse 
  Geburtsdatum 
  Herkunft und Anschaffungstag 
 
glaubhaft nachzuweisen. 



 

 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, der abgeschafft wurde, abhan- 
     den gekommen oder gestorben ist oder mit dem er wegzieht, innerhalb von 14  
     Tagen abzumelden. Im Falle der Abgabe des Hundes sind bei der Abmeldung  
     Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben. Falls der Erwerber in einer  
     anderen Gemeinde wohnt oder der Halter in eine andere Gemeinde umzieht, wird 
     diese unterrichtet. 
 
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung weg  
     oder ergeben sich sonstige Änderungen in der Hundehaltung, so hat der Hunde- 
     halter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die Aufnahme eines Hundes in einen 
     Haushalt folgenden Monats, frühestens mit dem Monat, in dem er drei Monate alt  
     wird. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abge- 
     schafft wird, abhanden kommt oder stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nach- 
     gewiesen werden, endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats der Abmeldung. 
 
(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt die Steuerpflicht entsprechend  
     Absatz 1 und endet entsprechend Absatz 2 Satz 1. 
 
 

§ 5 
Steuersatz 

 
(1) Der Steuersatz pro Hund wird jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt. 
 
(2) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Jahres, so ist die Steuer auf den 
      der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag festzusetzen. 
 
 

§ 6 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid als Jahressteuer festgesetzt. 
 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Abgabenbeschei- 

des für die zurückliegenden Zeit fällig. Für bereits gemeldete Hunde ist die Steuer am 
15. Mai eines jeden Jahres zu entrichten! 

 
(3) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 
     am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag soll spätestens bis 
     zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. 
 
 
 
 



 

 

(4) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer 
     wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Be- 
     kanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage 
     der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn  
     ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
 

§ 7 
Steuerbefreiung 

 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 
 1. Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder sonst hilf- 
     loser Personen unentbehrlich sind. 
     Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehinder- 
     tenausweis mit den Merkmalen "B", "BL", "aG" oder "H" besitzen. 
 
 2. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen  
     oder ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 
 
(2) Hunde, für die nach Abs. 1 Steuerbefreiung gewährt wird, sind bei der Bemes- 
     sung der Steuer für zu versteuernde Hunde nicht in Ansatz zu bringen. 
 
(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird Steuerbefreiung nur für einen Hund gewährt. 
 
(4) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2 a Grundgesetz insbesondere 
 
 1. die Hundehaltung durch juristische Personen und Personenvereinigungen, 
 
 2. die Hundehaltung durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln, 
 
 3. die Haltung von Diensthunden, deren Unterhalt überwiegend aus öffent- 
     lichen Mitteln bestritten werden, 
 
 4. die Haltung von Hunden, die zur Berufsarbeit und Einkommenserzielung  
     notwendig sind, 
 5. die Haltung von Hunden, die von wissenschaftlichen Einrichtungen aus- 
     schließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden, 
 
 6. Sanitäts- und Rettungshunde, die von anerkannten Sanitäts- und Zivil- 
     schutzeinrichtungen gehalten oder ihnen uneingeschränkt zur Verfügung 
     gestellt werden. 
 

§ 8 
Steuerermäßigung 

 
(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für  
     das Halten von 
 
 1. Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten be- 
     wohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch 
     für höchstens zwei Hunde, 



 

 

 
 2. Hunden, die an Bord von ins Schiffregister eingetragenen Binnenschiffen 
     gehalten werden. 
 
(2) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, für welche die Steuer nach Abs.  
     1 ermäßigt wird, voll zu versteuernde Hunde gehalten, so gelten diese für die Be- 
     messung der Steuer als zweite oder weitere Hunde. 
 
 

§ 9 
Allgemeine Bestimmungen für die 

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 
 

(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird wirksam mit Beginn des auf die 
     Antragstellung folgenden Monats. 
 
(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn 
 
 1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind, dies  
     kann von der Vorlage eines entsprechenden Nachweises abhängig ge- 
     macht werden, 
 
 2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines Verge- 
     hens gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen belangt wurde, 
 
 3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende 
     Unterkunftsräume vorhanden sind. 
 
 4. in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 2 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, 
     den Erwerb, die Veräußerung und die Abgänge der Hunde geführt und auf Ver- 
     langen vorgelegt werden. 
 

§ 10 
Überwachung der Anzeigepflicht 

 
(1) Für jeden Hund wird eine Hundesteuermarke ausgegeben, die außerhalb der  

Wohnung oder des befriedeten Grundbesitzes sichtbar vom Hund zu tragen ist. Andere 
Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt 
werden. Der Verlust der Steuermarke ist unverzüglich bei Verbandsgemeindeverwaltung 
Kirchheimbolanden (Steueramt) anzuzeigen. Bei der Abmeldung des Hundes ist die 
Steuermarke an die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden unverzüglich 
zurückzugeben. 
 

(2) Die Gemeinde kann in Abständen von mindestens einem Jahr im Gemeindegebiet  
     Hundebestandsaufnahmen durchführen. Dabei können folgende Daten erhoben  
     werden: 
 
     1. Name und Anschrift des Hundehalters 
     2. Anzahl der gehaltenen Hunde 
     3. Herkunft und Anschaffungstag 
     4. Geburtsdatum 
     5. Rasse 



 

 

 
§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 
 1. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
     anmeldet, 
 
 2. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
     abmeldet, 
 
 3. als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für  

    eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung nicht rechtzeitig anzeigt, 
 
 4. die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammenhang mit der Hundebestands- 
     aufnahme gemäß § 10 Abs. 2 gegeben ist, 
 
 5. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen Hund außerhalb seiner Wohnung  
     oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuer- 
     marke umherlaufen lässt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuer- 
     marke ähnlich sind, anlegt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 
     werden. 
 
 

§ 12 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2008 in Kraft; gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde über 
die Erhebung der Hundesteuer vom 15. November 2000 außer Kraft. 
 
 
 
 
Orbis, 07.01.2008 
 
gez. Fluhr 
 
(Fluhr) 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                08.01.2008  
 
 
B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
Die 21. Sitzung (öffentlich und nichtöffentlich) des Verbandsgemeinderates der Verbands-
gemeinde Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2004/2009 findet am 
 
 
Dienstag, dem 29. Januar 2008, 18.00 Uhr, 
 
 
im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden, statt. 
 
 
T A G E S O R D N U N G : 
 
Öffentlicher Teil 
1. Haushaltssatzung und –plan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das 

Haushaltsjahr 2008 
2. Beteiligungsbericht Stadtwerke GmbH gem. § 90 GemO 
3. Beteiligungsbericht Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft 

mbH Donnersbergkreis gem. § 90 GemO 
4. Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH; Informationen gem. § 88 II GemO 
5. Kommunalkredit; Bekanntgabe einer Eilentscheidung 
6. Einwohnerfragestunde 
 
Nichtöffentlicher Teil 
7.  Privatinsolvenz; Bekanntgabe einer Eilentscheidung 
 
 
 
 
gez. Haas 
 
(H a a s) 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verbandsgemeindeverwaltung 
67292 Kirchheimbolanden 
Az.: 3/511 223/09/TR 
 

Bekanntmachung 
 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Gänsstücke“, Ortsgemeinde Kriegsfeld 
 
1. Aufgrund des § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Ge-              
setzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) sowie § 88 der              
Landesbauordnung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365) in der zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 
9 Abs. 4 BauGB, wird hiermit bekannt gemacht, dass der Gemeinderat              
Kriegsfeld am 10.12.2007 den Bebauungsplan „Gänsstücke“ als Satzung              
beschlossen hat. 
 
 
2.      Satzung 
 
 
Der Rat der Ortsgemeinde Kriegsfeld hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung               
für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung               
und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in               
der zurzeit gültigen Fassung sowie des § 88 der LBauO 24.11.1998 (GVBl. S. 365) in              
der zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB, am 10.12.2007 den              
Bebauungsplan für das Teilgebiet „Gänsstücke“ als Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gänsstücke“ umfasst in der 
Gemarkung Kriegsfeld folgende Grundstücke: 
Plan.Nrn.: 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 und 1864 und als externer Geltungsbereich               
für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen die Grundstücke Plan- Nrn.: 560 und              
561. 
 
 

§ 2 
Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde vom Dezember 2007 mit den              
dazu gehörenden textlichen Festsetzungen sowie die Begründung mit Umweltbericht. 
 
 

§ 3 
Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung nach § 10 Baugesetzbuch 
rechtsverbindlich. 
 
 
Ausfertigung: 
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planurkunde vom Dezember 2007, den              
textlichen Festsetzungen und der Begründung mit Umweltbericht stimmt in allen               
seinen Teilen mit dem Willen des Gemeinderates überein. 
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Das für die Satzung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angeordnet. 
 
Kriegsfeld, den 09.01.2008 
 
gez. Ullrich 
 
(Ullrich) 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
3. Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und Begründung kann ab sofort 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210,              
während der Dienststunden (montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr               
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags              
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr              
bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen werden. 
 
4. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in              
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das              
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
5. Unbeachtlich sind: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des              
Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung               
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der              
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dazulegen. 
 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung, wird darauf hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von              
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften               
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der               
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 
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Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch               
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend              
machen. 
 
 
 
Kriegsfeld, den 11.01.2008 
 
gez. Ullrich 
 
(Ullrich) 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Verbandsgemeindeverwaltung 
67292 Kirchheimbolanden 
 
Az.: 3/511 222 2/17/TR 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
Durchführung des Baugesetzbuches; 
1. Änderung des „Flächennutzungsplanes 2017“der Verbandsgemeinde Kirch-
heimbolanden 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 
Gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung              
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz zur 
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom                      
21.12.2006 (BGBl. I S. 3316), in der zur Zeit gültigen Fassung wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in 
seiner Sitzung am 27.11.2007 beschlossen hat, den seit Juli 2006 rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan 2017 in Teilbereichen zu ändern. 
 
Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans soll „In den Schlänkern“ eine 
gewerbliche Baufläche dargestellt werden. Die betreffende Fläche liegt nordöstlich der 
Stadt Kirchheimbolanden zwischen der Trasse der ehemaligen B 40, heute L 401, der 
Eisenbahnlinie nach Alzey und dem Gutleutbach. 
Da die Gesamtfläche aller Gewerbeflächen im Verbandsgemeindegebiet nicht                       
vergrößert werden soll, wird im Bereich des Morschheimer Bahnhofes die dargestellte 
Gewerbefläche reduziert. 
 
 
Kirchheimbolanden, den 11.01.2008 
 
gez. Haas 
 
(Haas) 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


